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Anlage 

zum BMF-Rundschreiben 

vom 20.12.2013 

II A 3 - H 1012-6/13/10002 

 

 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Änderung der  

Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Bundeshaushaltsordnung 

(VV-BHO) 

 

 

Nach § 5 der Bundeshaushaltsordnung vom 19. August 1969 (BGBl. I S. 1284), der durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3251) neu gefasst worden ist, 

erlässt das Bundesministerium der Finanzen folgende Allgemeine Verwaltungsvorschrift: 

 

I. 

 

 

1. Der Anhang „E. Spezielle Empfehlungen und Regelungen für 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen“ zur Verwaltungsvorschrift Nr. 2.3 zu § 7 BHO 

wird wie folgt gefasst: 

 

„E. Spezielle Empfehlungen und Regelungen für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 

 

Soweit besondere Empfehlungen und Regelungen für spezielle Fachthemen mit 

ressortübergreifender Bedeutung herausgegeben werden, sind diese zusätzlich zu den 

in Abschnitt A bis D enthaltenen grundsätzlichen Empfehlungen heranzuziehen. 

Hierzu gehören derzeit: 

 

 BMF-Rundschreiben vom 20. August 2007 - II A 3 - H 1000/06/0003 - mit 

Leitfaden Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei PPP-Projekten  

 BMI-Rundschreiben vom 23. November 2004 - IT 2(KBSt)-195 058/14#14 - 

zum Fachkonzept WiBe 4.0 - Empfehlung zur Durchführung von 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen in der Bundesverwaltung, insbesondere beim 

Einsatz der IT in der neuesten Fassung WiBe 4.1 - 2007 

 BMI-Rundschreiben vom 31. Juli 2007 - Az.: O 1 - 131 024-1/2 - zur 

Veröffentlichung des Handbuchs für Organisationsuntersuchungen und 

Personalbedarfsermittlung 

 BMVBS-Schreiben vom 4. März 2005 - B 12-B 1406-00 - zur Bekanntgabe 

des Leitfadens „Energiespar-Contracting“ 
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des Leitfadens „Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei der Vorbereitung von 

Hochbaumaßnahmen des Bundes“ “ 

 

 

2. Die Verwaltungsvorschrift Nr. 3.3 zu § 23 BHO wird wie folgt gefasst: 

 

„3.3  

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Zuwendungen zu Baumaßnahmen, 

größeren Beschaffungen und größeren Entwicklungsvorhaben sind getrennt von den 

übrigen Zuwendungsmitteln zu veranschlagen, wenn die hierfür vorgesehenen Zu-

wendungen mehr als insgesamt eine Million Euro, bei Zuwendungen an Gebiets-

körperschaften 1 500 000 Euro, betragen. Bei Zuwendungen für Baumaßnahmen im 

Bereich des Auslandsbaus des Auswärtigen Amtes darf abweichend von Satz 1 von 

einer Einzelveranschlagung abgesehen werden, wenn die für die Baumaßnahme 

vorgesehenen Zuwendungen von Bund und Ländern zusammen fünf Millionen Euro 

nicht übersteigen. Das Bundesministerium der Finanzen kann Ausnahmen hiervon 

zulassen. Werden Zuwendungen für Baumaßnahmen, größere Beschaffungen und 

größere Entwicklungsvorhaben einzeln veranschlagt, ist § 24 Abs. 4 zu beachten.“ 

 

3. Die Verwaltungsvorschrift zu § 55 BHO wird wie folgt gefasst:  

 

„1.1 

Die Vergabe von öffentlichen Aufträgen richtet sich nach dem Vierten Teil des 

Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), soweit bestimmte 

Auftragswerte (Schwellenwerte) erreicht oder überschritten werden. Die 

Schwellenwerte ergeben sich aus der Vergabeordnung (VgV), der Sektorenverordnung 

(SektVO) sowie der Vergabeverordnung Verteidigung und Sicherheit (VSVgV). Die 

Arten der Vergabe normiert § 101 GWB. Der Bund ist öffentlicher Auftraggeber nach 

§ 98 Nr. 1 GWB. Die Unternehmen haben Anspruch darauf, dass der Bund die 

Bestimmungen über das Vergabeverfahren einhält (§ 97 Abs. 7 GWB). Diesen 

Anspruch können sie im Nachprüfungsverfahren (§§ 102 – 124 GWB) geltend 

machen.  

 

1.2 

Bei öffentlichen Aufträgen wendet der Bund nach der VgV die folgenden Vorschriften 

an, soweit nicht die SektVO oder die VSVgV Anwendung finden: 

 die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil A, Abschnitt 2 

(VOB/A-EG), 
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(VOL/A-EG), 

 die Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen (VOF). 

Diese Vorschriften werden durch die zuständigen Bundesministerien im 

Bundesanzeiger veröffentlich.  

 

2. Sonstige Vergaben  

Für öffentliche Aufträge, die z.B. wegen eines Unterschreitens der Schwellenwerte 

nicht dem Vierten Teil des GWB unterliegen, gilt Folgendes:  

 

2.1 

Lieferungen und Leistungen sind vorrangig öffentlich auszuschreiben, damit die 

verfügbaren Haushaltsmittel im Rahmen des Wettbewerbs wirtschaftlich verwendet 

werden.  

 

2.2 

Eine öffentliche Ausschreibung liegt vor, wenn im vorgeschriebenen Verfahren eine 

unbeschränkte Zahl von Unternehmen aufgefordert wird, Angebote für Lieferungen 

und Leistungen einzureichen.  

 

2.3 

In welchen Fällen von einer öffentlichen Ausschreibung nach der Natur des Geschäfts 

oder wegen besonderer Umstände abgesehen werden kann, ist in den nachfolgend 

genannten Vorschriften geregelt. In Bereichen, in denen keine entsprechenden 

Regelungen existieren (Vergabe freiberuflicher Leistungen), sind öffentliche Aufträge 

grundsätzlich im Wettbewerb zu vergeben. Dabei ist so viel Wettbewerb zu schaffen, 

wie dies nach der Natur des Geschäfts oder nach den besonderen Umständen möglich 

ist. Anzuwenden sind: 

 

2.3.1 

die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil A, Abschnitt 1 (VOB/A) , 

 

2.3.2 

die Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen - Teil A, Abschnitt1 (VOL/A).  

 

3. Ergänzende Regelungen 

 

3.1 

Bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen nach Nr. 1 und 2 sind ergänzend 

insbesondere die folgenden Regelungen anzuwenden: 
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3.1.1 

die Ergänzenden Vertragsbedingungen für die Beschaffung von IT-Leistungen (EVB-

IT) bzw. die Besonderen Vertragsbedingungen für die Beschaffung und den Betrieb 

von DV-Anlagen und -Geräten sowie von DV-Programmen; die Hinweise zu den 

EVB-IT sind zu berücksichtigen*, 

 

Fußnote *: Die EVB-IT einschließlich der Hinweise stehen im Internet zur 

Verfügung unter http://www.cio.bund.de/DE/IT-Beschaffung/EVB-IT-und-

BVB/evb-it_bvb_node.html 

 

3.1.2 

die Richtlinien für die bevorzugte Berücksichtigung bestimmter Bewerber bei der 

Vergabe öffentlicher Aufträge, 

 

3.1.3 

die Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionsprävention in der 

Bundesverwaltung vom 30. Juli 2004. 

 

3.2 

Allgemeine Richtlinien und Hinweise zur Anwendung der VOL und VOB sowie zur 

Ausgestaltung von ergänzenden und besonderen Vertragsbedingungen bei der Vergabe 

von Lieferungen und Leistungen sind vor ihrem Erlass von den zuständigen 

Bundesministerien untereinander abzustimmen und soweit wie möglich zu 

vereinheitlichen.“ 

 

 

4. Die Anlage 1 (ANBest-I) und die Anlage 2 (ANBest-P) zu VV Nr. 5.1 zu § 44 BHO 

werden jeweils (wortgleich) wie folgt gefasst:  

 

„3.1 

Wenn die Zuwendung oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen der Gesamtbetrag 

der Zuwendung mehr als 100 000 Euro beträgt, sind anzuwenden: 

 bei der Vergabe von Aufträgen für Bauleistungen den Abschnitt 1 des Teils A 

der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A), 

 bei der Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Dienstleistungen den 

Abschnitt 1 des Teils A der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen 

(VOL/A). 

 

3.2 
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§ 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 

 auf Grund der Vergabeverordnung (VgV) den Abschnitt 2 des Teils A der 

VOB (VOB/A-EG) bzw. den Abschnitt 2 des Teils A der VOL (VOL/A-EG) 

oder die Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) anzuwenden 

oder 

 die Sektorenverordnung (SektVO ) oder die Vergabeverordnung Verteidigung 

und Sicherheit (VSVgV) anzuwenden oder 

 andere Vergabebestimmungen einzuhalten, 

bleiben unberührt.“ 

 

5. Die Anlage 3 (ANBest-GK) zu VV Nr. 5.1 zu § 44 BHO wird wie folgt gefasst:  

 

„3.2 

Verpflichtungen des Zuwendungsempfängers als öffentlicher Auftraggeber gemäß 

§ 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 

 auf Grund der Vergabeverordnung (VgV) den Abschnitt 2 des Teils A der 

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A-EG) bzw. den 

Abschnitt 2 des Teils A der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen 

(VOL/A-EG) oder die Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) 

anzuwenden oder 

 die Sektorenverordnung (SektVO) oder die Vergabeverordnung Verteidigung 

und Sicherheit (VSVgV) anzuwenden oder 

 andere Vergabebestimmungen einzuhalten, 

bleiben unberührt.“ 

 

6. Die Verwaltungsvorschrift zu § 59 BHO wird wie folgt gefasst:  

 

„2.3  

Von der Weiterverfolgung des Anspruchs kann vorläufig abgesehen werden, wenn die 

Einziehung wegen der wirtschaftlichen Verhältnisse der Anspruchsgegnerin bzw. des 

Anspruchsgegners oder aus anderen Gründen vorübergehend keinen Erfolg haben 

würde und eine Stundung nach Nr. 1 nicht in Betracht kommt (befristete 

Niederschlagung). Soweit keine hinreichende Sicherheit über die wirtschaftlichen 

Verhältnisse besteht, ist in der Regel die Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse  

im Zwangsvollstreckungs- bzw. im Beitreibungsverfahren (beispielsweise durch die 

Vollstreckungsbehörden der Bundesfinanzverwaltung) zu treffen.“ 

 

„2.4   
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Anspruchsgegnerin bzw. des Anspruchsgegners (z.B. mehrmalige fruchtlos gebliebene 

Vollstreckungen) oder aus anderen Gründen (z.B. Tod) dauernd ohne Erfolg bleiben 

wird, so darf von einer weiteren Verfolgung des Anspruchs abgesehen werden 

(unbefristete Niederschlagung). Soweit keine hinreichende Sicherheit über die 

wirtschaftlichen Verhältnisse besteht, ist in der Regel die Feststellung der 

wirtschaftlichen Verhältnisse  im Zwangsvollstreckungs- bzw. im 

Beitreibungsverfahren (beispielsweise durch die Vollstreckungsbehörden der 

Bundesfinanzverwaltung) zu treffen. Dasselbe gilt, wenn anzunehmen ist, dass die 

Kosten der Einziehung im Verhältnis zur Höhe des Anspruchs zu hoch sind. Zu den 

Kosten zählt neben den Ausgaben, die durch die Einziehung unmittelbar entstehen, 

auch der anteilige sonstige Verwaltungsaufwand. Die Entscheidung des zuständigen 

Bundesministeriums bedarf in Fällen von grundsätzlicher oder von erheblicher 

finanzieller Bedeutung der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen. Ein 

Fall von grundsätzlicher Bedeutung ist insbesondere anzunehmen, wenn die 

Entscheidung über den Einzelfall hinaus präjudizielle Auswirkungen haben kann. Ein 

Fall von erheblicher finanzieller Bedeutung ist gegeben, wenn Beträge von mehr als 

150 000 Euro unbefristet niedergeschlagen werden sollen.“ 

 

7. Die Anlage zur Verwaltungsvorschrift Nr. 2.6 zu § 59 BHO wird wie folgt gefasst:  

 

„1.1  Einnahmen 

Von der Anforderung von Beträgen von weniger als sieben Euro soll abgesehen 

werden (vgl. aber Nr. 6). Ist der Anspruchsgegner ein Sondervermögen des Bundes 

oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts, tritt unter der Voraussetzung, 

dass Gegenseitigkeit besteht, an die Stelle des Betrages von sieben Euro der Betrag 

von 36 Euro*. Im Übrigen ist in geeigneten Fällen von der Möglichkeit Gebrauch zu 

machen, Urkunden und sonstige Schriftstücke unter Postnachnahme zu versenden. 

 

 *Anmerkung: soweit sich Ansprüche gegen ein Bundesland richten, liegt 

 Gegenseitigkeit vor.“ 

 

„2.1  Erhebung von Einnahmen 

Beträgt der Rückstand weniger als sieben Euro, ist von der Mahnung abzusehen. 

Werden mehrere Ansprüche auf einem Personenkonto nachgewiesen, gilt die 

Kleinbetragsgrenze von weniger als sieben Euro für den Gesamtrückstand. Ein beim 

Abschluss des Kontos nicht entrichteter Kleinbetrag von weniger als sieben Euro ist 

als niedergeschlagen zu behandeln. Ist der Anspruchsgegner ein Sondervermögen des 

Bundes oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ist Nr. 1.1 Satz 2 

anzuwenden.“ 
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„3.1  Verzicht auf Vollstreckungsmaßnahmen und Mahnbescheide 

Bei einem Rückstand oder Gesamtrückstand von weniger als 36 Euro soll von der 

Vollstreckung oder dem Antrag auf Erlass eines Mahnbescheides abgesehen werden. 

Werden mehrere Ansprüche auf einem Personenkonto nachgewiesen, gilt die 

Kleinbetragsgrenze von weniger als 36 Euro für den Gesamtrückstand. Ein bei 

Abschluss des Kontos nicht entrichteter Kleinbetrag von weniger als 36 Euro ist als 

niedergeschlagen zu behandeln.“ 

 

8. Die Verwaltungsvorschrift Nr. 5 zu § 63 BHO wird wie folgt gefasst:  

 

„5.  

Auf die Überlassung der Nutzung eines Vermögensgegenstandes (§ 63 Abs. 4) sind 

die Nrn. 3 und 4 entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass es sich in den 

Fällen der Nr. 3 bei dem Betrag von 25 000 Euro um einen Jahresbetrag handelt. Als 

geeignete Instrumente zur Wertermittlung kommen die Arbeitsanleitung Einführung in 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, die Personalkostensätze für 

Kostenberechnungen/Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, eine Zuschlagskalkulation 

auf Basis einer Kosten- und Leistungsrechnung oder eine Berechnung nach dem 

Bundesgebührengesetz in Betracht. Vom Anwendungsbereich sind auch 

Dienstleistungen umfasst, die mit Hilfe der Infrastruktur von Behörden des Bundes für 

Dritte erbracht werden. Der volle Wert einer Dienstleistung ist auf Grundlage einer 

Vollkostenrechnung zu ermitteln.“ 

 

 

II. 

 

Diese Allgemeine Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Januar 2014 in Kraft und wird im 

Gemeinsamen Ministerialblatt sowie in der Elektronischen Vorschriftensammlung der 

Bundesfinanzverwaltung (E-VSF) veröffentlicht. 

 

Berlin, 20.12.2013 

 

Bundesministerium der Finanzen  

Im Auftrag 

Peter Mießen 

 


